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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.11.1955

Norm

ABGB §1002

ABGB §1020

ABGB §1400

KO §24

Rechtssatz

In der Vereinbarung zwischen Untervermieter und Untermieter, daß letztere mit Zustimmung des Hauseigentümers

die Hälfte des Hauptmietzinses an den Hauseigentümer zu bezahlen hat, liegt keine Anweisung, wohl aber ein

jederzeitig widerru9icher Auftrag, der durch den Masseverwalter des Untervermieters jederzeit widerrufen und

Zahlung zu seinen Handen verlangt werden kann.
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